Schule zeigt

Demokratie starken
und Haltung zeigen
im Schulalltag

Rechtliche Grundlagen und Handlungsempfehlungen fir Lehrkrafte
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https://kurz.gew.app/schule-zeigt-haltung

Schule zeigt

Schulen sind keine neutralen Rdume gegeniber Demokratie- und
Menschenfeindlichkeit. Sie haben den Auftrag, junge Menschen
auf dem Weg zur MiUndigkeit zu begleiten und sie gegen Hass,
Ausgrenzung und antidemokratische Tendenzen zu starken.
Demokratie muss an Schulen gelebt und geschitzt werden.

Sie braucht Haltung — Neutralitat ist keine Option!

Unsere Forderungen

- Rechtliche Orientierung und Schutz bei Angriffen
- Klare Leitlinien — du weif3t, was du tun kannst

- Beratung und Hilfe, wenn du angegriffen wirst

« Fortbildung und Ressourcen fir deinen Unterricht
- Monitoring — Vorfdlle ernst nehmen

- Politische Bildung starken

- Demokratische Schulentwicklung férdern

Diese Broschiire
und das Plakat zum
Download sowie
mehr zur Kampagne

Unterstitze
die Petition!



https://weact.campact.de/petitions/schule-zeigt-haltung-lehrkrafte-starken-gegen-hass-und-hetze
https://kurz.gew.app/schule-zeigt-haltung

Einleitung

~Neutralitdt im Angesicht des
Hasses ist keine Neutralitdt -
sie bedeutet Zustimmung."”

(Tova Friedman, polnisch-US-amerikanische

HolocaustiUberlebende)

chulen stehen inmitten gesellschaftlicher Aus-
S einandersetzungen, die in den pddagogischen
Alltag hineinreichen: Verfassungswidrige Symbole
an Tischen und Wdnden, Hate Speech im Klassen-
chat, rassistische, queerfeindliche oder anti-
semitische AuBerungen im Unterricht — immer
haufiger sind Lehrkrafte gefordert, auf solche
Vorfdlle zu reagieren. Wahrend demokratie- und
menschenfeindliche Positionen offener zutage
treten, verfolgen autoritdr-nationalistische sowie
antidemokratische Akteur*innen eine Strategie:
Sie nutzen soziale Medien, parlamentarische
Anfragen, Meldeplattformen und Beschwerden,
um Misstrauen gegen staatliche Institutionen zu
schiren, Druck auf Schulen auszuiUben und demo-

kratische Bildungsarbeit zu delegitimieren.

Verunsicherung und Druck
im Schulalltag

Lehrkrafte berichten vermehrt von Anfeindungen,
diffamierenden Kampagnen und persénlichen
Bedrohungen, die darauf abzielen, sie einzu-
schichtern. Zugleich wdchst die Verunsicherung
dariber, ob und wie sie sich angemessen zu
kontroversen politischen Themen positionieren
dirfen, ohne beschuldigt zu werden, gegen ein
vermeintliches Neutralitdtsgebot zu verstoBen.

Viele Kolleg*innen reagieren zurickhaltend -

nicht aus fehlender Professionalitét, sondern
aufgrund realer Belastungen, unzureichender
UnterstUtzung, Vorsicht vor Instrumentalisierung
oder dienstrechtlichen Konsequenzen. In dieser
Atmosphdre, in der versucht wird, politische
Bildung durch Desinformation, EinschUchterung
und Verunsicherung zu schwdchen, werden dis-
kriminierende und antidemokratische Positionen

selbstverstandlicher und aggressiver vertreten.

Wenn pddagogisches Personal aus Sorge schweigt
oder sich zurickhdlt, gewinnen diejenigen an
Deutungshoheit, die demokratische Werte unter-
graben und menschenverachtende Ideologien ver-
breiten. Schweigen ist dann kein Schutz, sondern
ein Risiko — fUr Schiler*innen, die Profession,

den demokratischen Bildungsauftrag der

Schule und die demokratische Kultur insgesamt.
Gerade jetzt braucht es deshalb Orientierung,
Klarheit und UnterstiUtzung. Rechtliche und
pddagogische Grundlagen bilden das Fundament
for professionelles Handeln im Schulalltag und
vermitteln Lehrkraften Sicherheit. Hier setzt die
Broschire an, indem sie diese Grundlagen sichtbar

und fir den Alltag nutzbar macht.
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Das Biindnis: Unterstitzung
fir Lehrkrafte

Als Herausgeber*innen und beteiligte
Organisationen eines BUndnisses sind wir uns einig:
Lehrkrafte brauchen verldssliche Unterstitzung,
um ihren demokratischen Bildungsauftrag erfillen
zu kdnnen. Angriffe auf politische Bildung und

die gezielte Instrumentalisierung der schulischen
Bildung unter Bezugnahme auf ein vermeintliches
Neutralitdtsgebot nehmen systematisch zu. Als
eine Antwort darauf haben wir die Petition ,Schule
zeigt Haltung — Lehrkrdafte starken gegen Hass
und Hetze" gestartet, welche Rickendeckung

von den zustdndigen Ministerien und Schulauf-
sichtsbehdrden fordert — in Form von klaren Leit-
linien und Rechtssicherheit, Beratung sowie mehr
Ressourcen zur Starkung der politischen Bildung als
Unterrichtsfach und Prinzip aller Fdcher sowie als

Teil demokratischer Schulentwicklung.

Gemeinsam mit hunderttausenden Unter-
zeichnenden machen wir deutlich: Lehrkrafte, die
sich fUr demokratische Grundwerte, Menschen-
rechte und den Schutz vor Diskriminierungen ein-
setzen, erfillen ihren staatlichen Erziehungs- und
Bildungsauftrag und sie stehen nicht allein. Mit ent-
sprechenden Forderungen stehen wir geschlossen

hinter ihnen.

Den Neutralitatsmythos
entlarven

Ein zentraler Punkt ist der Begriff ,Neutralitat”.
Haufig wird dieser falschlich aus dem Beutels-
bacher Konsens bzw. den didaktischen Prinzipien

Kontroversitdtsgebot und Uberwaltigungs-

verbot abgeleitet und (als vermeintliches
Neutralitétsgebot) gezielt fehlinterpretiert und
instrumentalisiert, um politische Bildung einzu-
schrdnken oder Lehrkr&fte unter Druck zu setzen.
So dient der Mythos, Lehrkrdfte dUrften sich
grundsdtzlich zu kontroversen politischen Themen
nicht duBBern, dazu, kritische Bildungsprozesse -
etwa in der Auseinandersetzung mit Positionen
von Parteien - zu verhindern oder demokratisches
Engagement zu diskreditieren. Dies fUhrt zu Ver-
unsicherung und Zurickhaltung, die zuweilen
auch durch Verweise auf das staatliche Neutrali-
tatsgebot an Schulen verstarkt wird. Letzteres
bedeutet fur Lehrkrafte zwar gewisse MaBigung
in religiés-weltanschaulicher und parteipolitischer
Hinsicht, aber keineswegs politische Enthaltsam-
keit oder Gleichgultigkeit gegenUber menschen-

oder verfassungsfeindlichen Positionen.

Vielmehr sind Lehrkrafte verpflichtet, demo-
kratische Werte aktiv vorzuleben, zu vermitteln
und zu schitzen. Es ist ihr pddagogischer Auftrag,
Uber menschenfeindliche Ideologien aufzukldren
und Schiler*innen zu reflektiertem und kritisch-
analytischem Denken, Urteilen und Handeln zu
befdhigen. Politische Bildung in diesem Sinne steht
weder rechtlich noch pddagogisch im Widerspruch

zur professionellen Rolle von Lehrkraften.

Warum Schweigen nicht
neutral ist

In einer pluralen Demokratie brauchen junge
Menschen Orientierung. Pddagogisches Handeln
muss klar zwischen legitimer Kontroversitdt und
den Grenzen des Sag- und Machbaren unter-
scheiden. Wenn diskriminierende oder anti-
demokratische AuBerungen unwidersprochen
bleiben, ist dies keineswegs neutral — es kann
Zustimmung suggerieren und Idsst Betrof-

fene allein.



Haltung zeigen heiBt nicht, anderen eigene Uber-
zeugungen aufzudrdngen. Es bedeutet, die

Werte des Grundgesetzes sichtbar zu machen,
fUr Menschenrechte und Demokratie einzu-
stehen - Tag fUr Tag, im Unterricht, in der Pause,
im Gesprdch mit Eltern — und deutlich zu machen:
Gewalt, Rassismus, Antisemitismus, Antifeminis-
mus, Queerfeindlichkeit oder andere Formen
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit werden
an unserer Schule und in unserer Gesellschaft nicht
geduldet. Schweigen und Wegschauen wider-

sprechen dem demokratischen Bildungsauftrag.

Ziele, Prinzipien und Aufbau
der Broschire

Diese Broschure richtet sich an Lehrkrafte und
pddagogisches Personal. Sie bietet Orientierung
bei Unsicherheiten und Konflikten im Schulalltag,
klart rechtliche Rahmenbedingungen, didaktische
Leitlinien und vermittelt praktische Impulse fur
reflektiertes, professionelles Handeln. Sie ist kein
Regelwerk mit starren Vorgaben, sondern ein Werk-

zeug im Schulalltag.

Ihr Ziel ist es, Handlungssicherheit zu starken und
zu ermutigen, eine demokratische menschen-
rechtsorientierte Haltung einzunehmen - sach-
lich, fundiert und im Einklang mit dem staatlichen

Bildungsauftrag.

Das Bindnis - bestehend aus Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW), Greenpeace,
Teachers for Future, Bundesschilerkonferenz

und der Deutschen Vereinigung fur Politische
Bildung (DVPB) - teilt ein klares Bekenntnis zu

Demokratie, Menschenwirde und dem Schutz

vor Diskriminierung. Uns verbindet der Anspruch,
Lehrkrafte in ihrem demokratischen Bildungsauf-
trag zu bestdrken. Dabei sind folgende Prinzipien

handlungsleitend:

* Haltung zeigen: Demokratische Werte sichtbar
machen und leben.

¢ Solidaritét: Lehrkrafte stehen nicht allein; das
BUndnis bietet Ruck- und Zusammenhalt.

e Unterstitzung: Uber Netzwerke, Fortbildungen,
Beratung und rechtliche Hilfestellung werden
Lehrkrafte individuell und kollektiv gestarkt

und abgesichert.

Praxisnah vereint die Broschire juristische sowie
p&dagogische Expertisen und kombiniert Hinter-
grundinformationen mit konkreten Handlungs-
empfehlungen. Im Kern finden sich Fragen und
Antworten zu typischen Unsicherheiten im Umgang
mit menschen- oder demokratiefeindlichen
Positionen. Sie gibt Orientierung fur schwierige
Situationen anhand konkreter Fallbeispiele.
Ergdnzt wird dies durch Hinweise auf Unter-
stUtzungsangebote - von schulischen und gewerk-
schaftlichen Strukturen Uber Beratungsstellen

bis zu Landeszentralen fur politische Bildung und

Landesdemokratiezentren.

Die Broschire vermeidet Patentrezepte zugunsten
von Information, Reflexion und Urteilsbildung.
Somit bietet sie eine Grundlage fUr selbst-
bewusstes, entschiedenes und reflektiertes
Handeln. Sie ermutigt, demokratische Werte
sichtbar zu machen, sich einzumischen, Position zu
beziehen und gleichzeitig professionell abgesichert
zu bleiben. Damit leistet sie einen Beitrag, dass
Schulen Orte bleiben, an denen demokratische
Bildung nicht nur vermittelt, sondern gelebt wird.
Sie versteht sich als Einladung: Demokratiebildung
braucht Haltung - und Haltung entsteht im Mit-
einander, durch Menschen, die Verantwortung Uber-
nehmen, Fragen stellen, Beziehungen aufbauen und
Rdume fiUr Beteiligung schaffen. Haltung zeigt sich
nicht zuletzt im Mut, trotz Unsicherheit fir demo-

kratische Werte einzustehen.
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Der Neutralitatsmythos

er in Gesetzen nach einer Vorschrift sucht,
W die Lehrkraften politische Neutralitat
vorschreibt, wird wenig finden.! Der Begriff der
Neutralitdt wird nur beim Erscheinungsbild von
Beamt*innen (§ 34 Abs. 2 Beamtenstatusgesetz -
BeamtStG) und in einigen Schulgesetzen als
+Neutralitdt des Landes” (und nicht der Lehr-

kraft?) verwendet.

Vielmehr sind Beamt*innen verpflichtet, ihre Auf-
gaben unparteiisch zu erfillen (§ 33 Abs. 1S. 2
BeamtStG). Folglich mussen dienstliche Aufgaben
und private Interessen strikt voneinander getrennt
werden.? Das bedeutet, dass Beamt*innen ihr Amt
von der Teilnahme am politischen Meinungskampf
trennen® und persoénliche Ansichten als solche
kennzeichnen missen. Diese Pflicht besteht nicht
nur gegenUber politischen Parteien, sondern gegen-

Uber sdmtlichen Partikularinteressen.®

Dazu kommt die Pflicht von Beamt*innen, bei
politischer Betdtigung MaBigung und Zurick-
haltung zu wahren (8§ 33 Abs. 2 BeamtStG). Das
zeigt: Beamt*innen durfen grundsdatzlich (partei-)
politisch tatig sein.* Wenn Lehrkrafte sich politisch
duBBern, mUssen sie das aber sachlich tun: Die

AuBerung muss

1. einen konkreten Bezug zum Bildungs-
auftrag aufweisen,

2. auf einem im Wesentlichen zutreffenden
Tatsachenkern beruhen und

3. sich dabei auf den Austausch rationaler

Argumente beschrdnken.”

AuBerdem ist es untersagt, das eigene Amt zu
nutzen, um den eigenen Ansichten in der politischen
Auseinandersetzung mehr Nachdruck zu verleihen.®
Unzuldssig wdre es insbesondere, Schiler*innen
einseitig zu beeinflussen, Uberwadltigen oder

indoktrinieren (vgl. Beispiel auf S. 15).°

Je néher die Umstdande der AuBerung an die Schule

und den eigentlichen Unterricht heranricken, desto

sachlicher muss die AuBerung sein. Im Unterricht
selbst ist daher beispielsweise parteipolitische
Werbung (Verteilen von Wahlflyern oder Aufrufe
zur Wahl oder Nichtwahl bestimmter Parteien
ohne inhaltliche Auseinandersetzung) eine Dienst-
pflichtverletzung, wdhrend dies auf einer au3er-

schulischen Versammlung erlaubt ist.

Worauf kénnen sich
Lehrkrafte stutzen?

Will eine Lehrkraft sich politisch dul3ern,

kann sie sich auf die Bildungs- und Erziehungsziele
des Schulgesetzes und der Verfassung ihres
Landes stiUtzen. Der dort formulierte Bildungs-
auftrag fordert insbesondere die kritische
Auseinandersetzung mit autoritdren und

diskriminierenden Positionen.”

«[...]. Deshalb ist die Lehrkraft, die sich zur Erfillung
ihres pddagogischen Auftrags in gewissem Mal3e
auch mit ihrer Persénlichkeit einbringen muss, in den
Schranken des Mé&Bigungsgebotes berechtigt, sich

— im Rahmen der Grundwerte der Verfassung - zu
ihrer eigenen politischen Auffassung zu bekennen;
eine vollstdndige politische Enthaltsamkeit im Unter-
richt wird von ihr nicht verlangt [...].”

(VG Hannover, Urteil vom 06.09.2023 -

6 A 2084/20 -, Rn. 30™)

Also mussen Lehrkrdfte gar
nicht ,,politisch neutral” sein?

Genau! Verbeamtete Lehrkrafte durfen sich
politisch betdtigen, mUssen dabei aber unpartei-
lich, gemdBigt und zurickhaltend auftreten —

nicht ,neutral”? Es gibt kein Verbot politischer
AuBerungen fUr Lehrkrafte. , Politische Neutralitat”

in diesem Sinne ist ein Mythos.

Wir sind in der Schule nicht wertneutral, und das
sollen wir auch nicht sein, sondern der Bildungsauf-
trag der Schule orientiert sich am Grundgesetz.”
(Bundesbildungsministerin Karin Prien, CDU™)



Schweigen ist auch
keine Losung

Wer meint, mit ,Wegducken" auf der sicheren Seite
zu sein, geht auch ein Risiko ein. Insbesondere wenn
Menschenwirde, Demokratie und Rechtsstaat in
Zweifel gezogen werden, ist es Lehrkraften nicht nur
erlaubt, sich politisch zu duBern - sie miUssen es tun.*
Die Verfassungstreuepflicht verpflichtet Lehrkrafte
dazu, sich durch ihr gesamtes Verhalten zur frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung” (fdGO)
zu bekennen und fUr deren Erhaltung einzutreten

(8 33 Abs. 1S. 3 BeamtStG). Demnach missen sich
Beamt*innen eindeutig von verfassungswidrigen

Positionen distanzieren und diese zurickweisen.”®

Wenn eine Lehrkraft zum Beispiel mitbekommt,

dass Schiler*innen oder Kolleg*innen

e rassistisch oder antisemitisch beleidigt werden,

¢ im Unterricht fordern, dass Frauen kein Wahl-
recht haben sollten oder

e antidemokratische Verschwérungserzdhlungen

(,Die Wahlen sind alle gefdlscht") verbreiten,

ist ein entschiedenes und wirksames

Einschreiten Dienstpflicht.
Gilt das auch fur nicht
verbeamtete Pddagog*innen?

Die Pflichten fUr tarifbeschaftigte Lehrkrafte,

Erzieher*innen und Sozialarbeiter*innen sind

in diesem Bereich mit denen von Beamt*innen
vergleichbar.” Aus der allgemeinen arbeits-
vertraglichen Treuepflicht (§ 241 Abs. 2 BGB) und
dem Tarifvertrag der Lander (TV-L) folgt, dass
Tarifbeschaftigte ihre Aufgaben gewissenhaft,
unparteiisch und gerecht zu erfillen haben, das
Ansehen des Arbeitgebers zu wahren und auch
auBerhalb des Dienstes so aufzutreten haben,
dass dieses Ansehen nicht deutlich beeintrachtigt
wird."® Zudem gilt fUr pddagogisches Personal
die Verfassungstreuepflicht (§ 3 Abs.1S. 2 TV-L)
mit erhéhten Anforderungen, die mit denen an
Beamt*innen vergleichbar sind (,gesteigerte
Verfassungstreuepflicht").”” Es macht daher
praktisch kaum einen Unterschied, ob eine Lehr-
kraft verbeamtet, tarifbeschdftigt oder an
anderer Stelle pddagogisch in den Schulalltag

eingebunden ist.

Kritischer Hinweis zur
Verwendung der Begriffe
«Verfassungstreuve” und ,,fdGO"

Die Begriffe ,Verfassungstreue"” und ,fdGO" sind
historisch belastet und wurden insbesondere seit
den 1970er-Jahren repressiv und politisch einseitig
verwendet, um vor allem Menschen mit linken und
progressiven politischen Uberzeugungen aus dem
offentlichen Dienst auszuschlieBen. Das Bundes-
verfassungsgericht hat 2017 klargestellt, dass

die fdGO heute ausschlieBlich die elementaren
Grundlagen von Menschenwirde, Demokratie und

Rechtsstaatlichkeit schitzt.?°

freiheitliche demokratische Grundordnung

Menschenwiirde Demokratie Rechtsstaat
Wahrung glelch— Ruckbindung Kontrolle
berechtigte " .
personaler X der AusUbung Rechtsbindung der Rechts- .
. L elementare Teilnahme aller " . . Staatliches
Individualitét, Rechtsgleichheit Birger*innen der Staats- der 6ffentlichen bindung durch Gewaltmonopol
Identit&at und g 9 gewalt an das Gewalt unabhdngige [

an politischer

Integritat Willensbildung

Gerichte
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Politisches Engagement

Aylin ist verbeamtete Lehrerin an einer Gesamtschule.
Sie ist in eine demokratische Partei eingetreten und

seit Jahren Mitglied in einer Gewerkschaft.

Darf Aylin Mitglied in einer demokratischen

Partei sein?

JA. Lehrkrafte geben ihre staatsburgerlichen
Rechte nicht ab, wenn sie in den 6ffentlichen

Dienst eintreten. Sie dUrfen Mitglied in einer demo-
kratischen Partei sein, Parteidmter Gbernehmen
und fur 6ffentliche Amter kandidieren (Art. 21 Abs.
1S. 2, Art. 9 Abs. 1 Grundgesetz - GG).? Die Mit-
gliedschaft ist immer ein Dienstvergehen, wenn das
Bundesverfassungsgericht feststellt, dass die Partei
verfassungswidrig oder verfassungsfeindlich ist. Bei
Parteien mit verfassungsfeindlichen Tendenzen wird
die Verfassungstreue der betroffenen Lehrkraft im

konkreten Einzelfall beurteilt.

Darf Aylin Mitglied in einer Gewerkschaft sein?
JA. Das Grundgesetz schitzt das Recht, einer
Gewerkschaft beizutreten (Art. 9 Abs. 3 GG).
Lehrkrafte durfen sich in Gewerkschaften und
Berufsverbdnden organisieren, um ihre Interessen

Zu vertreten.??

Am Samstag findet eine groBe Demonstration eines
breiten zivilgesellschaftlichen Biindnisses unter
dem Motto ,Nie wieder ist jetzt - Gemeinsam fiir
Demokratie und Menschenrechte" statt. Lehrer Jan

maé&chte hingehen.

Darf Jan an der Versammlung teilnehmen?

JA. Als Burger*innen kénnen sich Lehrkrafte

auf das Grundrecht der Versammlungsfreiheit
(Art. 8 Abs. 1 GG) und der MeinungsduBBerungs-
freiheit berufen (Art. 5 Abs.1S.1GG).2 Sie

duUrfen auBerhalb der Dienstzeit an politischen
Versammlungen teilnehmen. Dienstrechtliche
Probleme entstehen erst bei Versammlungen, deren
Ziel die Abschaffung der fdGO ist oder die durch
menschenverachtende, rassistische Inhalte oder
die Diffamierung der Demokratie oder des Staates

geprdgt sind.?

Darf Jan fir die Versammlung werben?
Grundsatzlich JA. Lehrkrafte und die Schul-
leitung durfen Schiler*innen Uber eine Ver-
sammlung informieren und auch zur Teilnahme
einladen.? Sie mussen dabei Unparteilichkeit,
MaBigung und Zurickhaltung sowie die Neutrali-
tat des Landes und den Schulfrieden wahren.
Schiler*innen mUssen frei entscheiden kdnnen, ob

sie teilnehmen.?

Darf die Schule Versammlungen organisieren?
Grundsatzlich JA. Von der Schule organisierte
Versammlungen sind ,Unterricht in anderer Form".
Die Organisation ist zuldssig, wenn Teilnahme
und Zweck der Versammlung den Bildungs- und
Erziehungszielen entsprechen. Versammlungen
mit Bezug zur fdGO (Menschenwirde, Demo-
kratie und Rechtsstaat) kénnen als Schulver-
anstaltung stattfinden. Die Teilnahme muss aber
freiwillig sein.?” Es muss ein alternatives Angebot
fUr Schiler*innen geben, wie Versammlungs-

beobachtung oder Sammelunterricht.

Die in dieser Broschire aufgefUhrten Bei-
spiele dienen der Veranschaulichung und
sind rechtlich unverbindlich. Sie ersetzen
keine juristische Beratung. Da jeder Fall
von den konkreten Umstdnden abhdangt,
kann die rechtliche Bewertung im Einzelfall
abweichen. Wir empfehlen daher im Zweifel

stets, professionellen Rechtsrat einzuholen.



AuBerungen im Unterricht

Lisa ist Lehrerin und sagt im Geschichtsunterricht:
»Ich engagiere mich privat gegen Rechtsradikalis-
mus, weil ich persénlich glaube, dass die Demokratie
geschiitzt werden muss - auch gegen demokratisch
gewdhlte, aber autoritédre Parteien. Heute ana-
lysieren wir: Wie kam es zur Machtergreifung der

Nazis? Was kdnnen wir daraus lernen?”

Ist Lisas Aussage ein Dienstvergehen?

NEIN. Lisa positioniert sich politisch im Unterricht,
wo schdrfere MaBBstdbe gelten als im Privaten.

Sie duBert sich aber rein sachlich zum Schutz

der Demokratie, ladt zur Analyse der NS-Macht-
ergreifung ein und eréffnet mit ,Was kénnen

wir daraus lernen?” Raum fur eigene Schluss-
folgerungen. Sie kann sich auf den Bildungsauftrag

und die Verfassungstreuepflicht stUtzen.

Ganz allgemein gilt die Faustregel: Je besser sich
das Verhalten auf Bildungsauftrag oder fdGO
zurUckfUhren lasst, desto rechtssicherer. Denn die

dort verankerten Werte sind nicht ,kontrovers”.

Auf eine Rickfrage sagt Lisa spéter: ,Wenn Sie
Demokrat*in sind, missen Sie die rechtsradikale

Partei X verbieten und deren Anhénger ausgrenzen."”

Ist diese Aussage von Lisa problematisch?
Méglicherweise JA. Zwar sind immer Einzelfall und
Kontext entscheidend, hier lehnt Lisa aber Partei X

ab, ohne sich mit ihren Positionen auseinanderzu-

Situation Rolle MaBstab Beispiel: Zuldssig

Im Unterricht | Amtstrdger*in Streng

Jlch finde die Position nicht Uberzeugend. Was denkt Ihr?"

4Partei X lehnt in ihrem Wahlprogramm Inklusion in der Schule
ab. Das widerspricht der UN-Behindertenrechtskonvention.”

setzen. Zudem stellt Lisa eine bestimmte Reaktion
(Verbot und Ausgrenzung) als einzig demo-
kratische Position dar und kennzeichnet sie nicht
als persoénliche Meinung. Damit verengt sie den
Raum legitimer Positionen Uber ein kontroverses
Thema und erschwert damit die Urteilsbildung der

Schiler*innen.

Untenstehende Tabelle gibt einen Uberblick zur Ein-
ordnung politischer AuBerungen von Lehrkréften.

In der Pause hért Lehrer Karl den Schiiler Lukas
sagen: ,Wir missen alle Auslénder und Muslime
rausschmeiBen, dann hétten wir wieder genug Geld
und Wohnungen fiir uns Deutsche - so wie friher

unter Hitler, da war wenigstens Ordnung."”

Muss Karl auf Aussagen von Schiiler*innen reagieren,
die sich auBerhalb der fdGO bewegen?

JA. Bei menschenverachtenden, rassistischen oder
NS-relativierenden Aussagen ist Einschreiten Dienst-
pflicht.?® Die Aussage missachtet die Individuali-

tat und Integritat einer Gruppe von Menschen und
leugnet ihre elementare Rechtsgleichheit im Sinne
der fdGO. Zudem billigt Lukas mit der Aussage die
nationalsozialistische Gewalt- und Willkirherrschaft
(vgl. § 130 Abs. 4 StGB). Lehrkrafte mUssen sofort
eine Grenze ziehen, den Vorfall pddagogisch auf-
arbeiten und Betroffene schitzen. Lukas darf wegen
dieser Aussage aber nicht benachteiligt werden, zum
Beispiel bei der Notengebung (Art. 3 Abs. 1 GG).

Beispiel: Unzuldssig

+Wer Partei X wahlt, hasst
Deutschland.”

+Es gibt nur eine richtige
Meinung.”

Schulgeldnde | Amtstrager*in Mittel

Politische Diskussionen mit Schiler*innen und Kolleg*innen

Tragen von Buttons oder Ver-
teilen von Flyern mit politisch
kontroversen Botschaften (siehe
Seite 12)

Privat Staatsbirger*in | Mild

Teilnahme und Reden auf Versammlungen, auch mit scharfer
Sachkritik an Regierung oder Parteien

Volksverhetzung, Gewaltaufrufe,
Inanspruchnahme von amtlicher
Autoritat

11
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Symbole im Unterricht

Isabel unterrichtet an einer Grundschule. An ihrer
Lieblingsjacke steckt stets ein Button mit der
Aufschrift ,,Fir Menschenrechte — gegen jeden

Faschismus”.

Darf Isabel den Button in der Schule tragen?

JA. Schiler*innen kénnen zwar auch durch nicht
verbale politische Bekundungen indoktriniert
werden, beispielsweise indem Lehrkréafte oder die
Schulleitung Symbole (Kleidungsstick, Buttons/
Aufndaher, Plakat, Flagge) zur Schau stellen?,
entscheidend ist aber, ob sich die inhaltliche
Positionierung auf den Bildungsauftrag oder die
fdGO stiUtzen lasst.?° Der Slogan ,FUr Menschen-
rechte — gegen jeden Faschismus” ist im Hinblick
auf das Bekenntnis zu Menschenrechten (vgl. Art. 1
Abs. 2 GG) sowie der Grundkonzeption des Grund-
gesetzes als Gegenentwurf zum Faschismus® ein
mustergUltiges Bekenntnis zur fdGO. Auch Sticker
wie ,Kein Mensch ist illegal” oder ,Stoppt Rassis-
mus" wurden von Schulaufsichtsbehérden geprift,

aber nicht beanstandet.®?

Hatte sich Isabel mit einem Symbol im Unterricht

e parteipolitisch (,Wahlt Partei X!" oder ,Niemals
Partei Y!") oder

® zu einem gesellschaftlich umstrittenen Thema (in
den 1980ern: ,Atomkraft? Nein Danke!”3, heute:
«Kein Bock auf Wehrpflicht")

positioniert, wére das problematisch. AuBBerhalb
der Schule dirfen Lehrkrafte aber auch diese

politischen Statements tragen.

Lehrer Burak héngt im Klassenzimmer eine Regen-

bogenflagge auf.

Darf Burak die Flagge aufhéngen?

Die bislang einzige Gerichtsentscheidung dazu
gibt Burak recht: Das Verwaltungsgericht (VG)
Berlin® machte jungst deutlich, dass die Schule
einen eigenen verfassungsrechtlichen Bildungs-

und Erziehungsauftrag hat, der wertegebundene

Erziehung nicht nur erlaubt, sondern verlangt.

Es stellte fest, dass in diesem Fall weder partei-
politische Werbung noch eine einseitige Beein-
flussung in gesellschaftlich grundlegenden
Kontroversen vorliegen wirde. Das Gericht versteht
die Regenbogenflagge dabei als ein im Wesent-
lichen passives Zeichen fur die Existenz und Schutz-
wurdigkeit queerer Menschen, ohne damit konkrete
politische Programme zu transportieren. Das
Symbol stehe damit im Einklang mit den schul-
gesetzlichen Pflichten zu diskriminierungsfreier
Bildung, zum Schutz vor Benachteiligung wegen
Geschlechtsidentitdt und sexueller Orientierung

sowie zur Erziehung zu Akzeptanz von Vielfalt.

~Das Neutralitdtsgebot verlangt vom Staat
allerdings nicht, dass er bei der Erfillung des
Erziehungsauftrags auf weltanschauliche Bezige
verzichtet. Insbesondere sind staatliche Institutionen
wie Schulen nicht gehalten, sich gegeniber den
Werten der freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung und den damit verbundenen Prinzipien
gegenUber neutral zu verhalten. Der Grundsatz
staatlicher Neutralitdt ist insofern nicht
gleichzusetzen mit einem Gebot der insgesamt
Wwertfreien’ Erziehung.”

(VG Berlin, Urteil vom 25. Juni 2025 -

3 K 668/24 -, Rn. 313%)



Schulsozialarbeiter Jarek entdeckt, dass ein Schiiler
auf seinem Rucksack einen Aufndher mit dem Spruch
»Meine Ehre heiBBt Treue” neben einem Button mit

dem Logo der Identitéren Bewegung trégt.

Gegen welche Symbole von Schiiler*innen muss
Jarek vorgehen?

Hier ist zu unterscheiden: Wird ein verfassungs-
widriges, in Deutschland verbotenes Kennzeichen
(z. B. Hakenkreuz, SS-Runen) gezeigt, muss die

Lehrkraft eingreifen. Dies gilt auch fUr die SS-

Unterstiutzung
von Schuler*-
innen

Mira ist eine 16-jéhrige Trans-Schilerin. Sie ver-
wendet seit einem Jahr den Namen und weibliche
Pronomen. Miras Eltern unterstiitzen sie und haben
die Schule informiert, nachdem ihr Geschlechts-
eintrag im Personenstandsregister entsprechend
gedndert wurde. Einige Schijler*innen und Kolleg*in-
nen gendern Mira bewusst falsch oder ,vergessen”
regelméBig den neuen Namen. Lehrerin Olga unter-

stiitzt Mira und setzt sich offensiv fur sie ein.

Darf Olga diese Unterstiitzung fir Mira leisten?

JA. Olgas Handeln ist dienstrechtlich geboten,
nicht verboten. Hier stehen nicht gleichberechtigte
Positionen einander gegeniber. Vielmehr sind

die Schule und jede Lehrkraft zum Schutz von
Schiler*innen vor Diskriminierung verpflichtet. Im
konkreten Fall stellen die Verwendung des vor-
herigen Namens (sogenanntes deadnaming) sowie
die falsche Geschlechtsbezeichnung sogar einen
VerstoB3 gegen das Offenbarungsverbot des Selbst-
bestimmungsgesetzes dar (§ 13 Abs. 1S.1SBGG).
+Neutralitat” gegenUber Diskriminierung ist eine

Dienstpflichtverletzung.

Parole ,Meine Ehre heif3t Treue"3 Wenn eine straf-
mindige Person solche Symbole verwendet, macht
sie sich nach § 86a StGB strafbar. Handelt es sich
um nicht verbotene Symbole (wie das Logo der
Identitdren Bewegung, Reichsflaggen ohne Haken-
kreuz), kann dagegen nur vorgegangen werden,
wenn diese zuldssigerweise bereits durch die
Schul- und Hausordnung untersagt worden sind.
Sie diUrfen also mit Hinweis auf das Schulklima -
nicht die individuelle politische Einstellung -

unterbunden werden.

Einige Schiler*innen wollen anldsslich des Inter-
nationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Trans-
phobie (IDAHOBIT) mit einem Informationsstand

im Schulgebdude auf die Lebenssituation queerer
Menschen aufmerksam machen und fir Akzeptanz
werben. Lehrer lvan méchte sie organisatorisch

unterstitzen.

Darf Ivan Schiller*innen dabei unterstitzen, sich
politisch zu duBBern?

JA. SchlieBlich wird das Thema des Infostands -
Akzeptanz und Antidiskriminierung — unmittelbar
von der Verfassung (Art. 1 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 GG)
und dem Bildungsauftrag gedeckt, zu deren Ver-

mittlung die Schule ohnehin verpflichtet ist.

Das VG Hannover?¥ stellte zudem jungst klar, dass
Projekte, die von Schiler*innen selbst initiiert und
gestaltet werden, der Lehrkraft - nicht als eigene
MeinungsduBerung (Art. 5 Abs. 15.1GG) zuzu-
rechnen sind. Folglich kénnen sie insoweit auch

nicht gegen ihre Dienstpflichten verstoBen.

Die Grenze wadre erst erreicht, wenn lvan den Stand
fUr eigene politische Zwecke instrumentalisieren
oder die Schiler*innen einseitig politisch beein-

flussen wirde.
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Konflikte mit Eltern

Lehrer Mirko verwendet im Unterricht konsequent
geschlechtergerechte Sprache. In seinem Bundes-
land gibt es keine Regelungen dazu. Der Vater einer
Schilerin wirft Mirko vor, er indoktriniere sein Kind
mit ,,Gender-ldeologie”. Er werde ,,alles tun”, um

Mirko in die Schranken zu weisen.

Darf Mirko geschlechtergerechte Sprache im
Unterricht verwenden?

JA. Die Verwendung geschlechtergerechter
Sprache ist grundsdtzlich eine rechtlich zuldssige
pddagogische Entscheidung. Das VG Berlin®® hat
entschieden, dass Lehrkrdafte geschlechtergerechte
Sprache verwenden kénnen. Eine Einschrankung
ergibt sich daraus, dass Lehrkréafte die amt-
lichen Regelungen der deutschen Rechtschreibung
beachten mUssen. Das heif3t, dass Lehrkrafte
geschlechtergerechte Sprache, beispielsweise
durch ,,Genderstern” (,Schiler*innen"), ver-
wenden dUrfen. Im Unterricht sollten sie aber
klarstellen, dass derzeit nur die bindre Paar-

form (,,Schilerinnen und Schiler") oder eben das
generische Maskulinum (,,Schiler"”) als standard-

sprachlich korrekt gelten.

Andert sich daran etwas, wenn die Verwendung
geschlechtergerechter Sprache verboten ist?
JA. In diesem Fall erginge eine rechtlich
umstrittene®’, aber erst einmal wirksame all-
gemeine Richtlinie, die Mirko zu befolgen hatte
(8 35 Abs. 1S. 2 BeamtStG).

Muss Mirko seinen Unterricht auf elterlichen Druck
hin éndern?

NEIN. Die Dienstpflichten von Lehrkraften richten
sich nach gesetzlichen Vorschriften, nicht individuellen
Wounschvorstellungen Einzelner. Da die Verwendung
geschlechtergerechter Sprache ohne entsprechendes
Verbot nicht zu beanstanden ist, liegt kein Dienst-
vergehen vor. Eltern haben kein Vetorecht gegeniber

rechtmaBigen pddagogischen Entscheidungen.“®

Der Vater beschwert sich weiter, dass Mirko im
Unterricht ein Schulbuch und Arbeitsbldatter ein-

setzt, die den Klimawandel als menschengemacht
darstellen. Er meint, dies sei unzuldssige ,,Klima-

Propaganda".

Darf Mirko wissenschaftliche Erkenntnisse zum
Klimawandel unterrichten?

JA. Mirko handelt korrekt und erfillt seinen
Bildungsauftrag, wenn er Unterrichtsmaterialien
verwendet, die fUr Klimaschutz und Nachhaltig-
keit sensibilisieren.* Immerhin ist jede Schule durch
Art. 20a GG verfassungsrechtlich zum Klimaschutz
verpflichtet. AuBerdem ist ,Bildung fUr nachhaltige
Entwicklung” (BNE) in den jeweiligen Schul-
gesetzen, Lehrpldnen, Erlassen oder als fachertber-

greifendes Bildungsziel verankert.

Lehrer*innen sind verpflichtet, Schiler*innen auf
Basis gesicherter wissenschaftlicher Erkennt-

nisse zu unterrichten. Es ist weltweiter wissen-
schaftlicher Konsens, dass der Klimawandel in
entscheidendem Ausmal3 menschengemacht ist
(siehe Seite 22). Eine Lehrkraft sollte kontroverse
Positionen zur Ursache des Klimawandels
behandeln, darf dann aber wissenschaftlich unhalt-
bare Positionen nicht als gleichwertig zum wissen-

schaftlichen Konsens darstellen.

«[Es besteht] kein Anspruch von Schilerinnen und
Schilern sowie Eltern gegen die Schulverwaltung
darauf, dass die Verwendung von Materialien unter-
bleibt, die auf kontroversen und von den Betroffenen
bekdmpften bildungspolitischen Intentionen beruhen.
Entscheidend ist, dass Unterricht und Unterrichts-
materialien nicht als Mittel verwendet werden, die
Schulkinder politisch, ideologisch oder weltanschau-
lich zu indoktrinieren.”

(VG Berlin, Urteil vom 25. Juni 2025 -

3 K 668/24 -, Rn. 31%%)



Konflikte im Kollegium

Schulsozialarbeiterin Maryam hért in der Teekiiche
ein Gesprdch der verbeamteten Lehrerin Luise mit.
Diese beschwert sich lautstark iiber Sinti*zze und
Rom*nja, wobei sie das Z-Wort verwendet: ,Sie
sind kriminell, verstehen unsere Werte nicht und
wollen sich nicht integrieren. Man sollte sie alle

rausschmeiBen.”

Sind die AuBerungen von Luise ein Problem?

Luise verletzt mit ihren rassistischen AuBerungen
gegeniber Sinti*zze und Rom*nja ihre Dienst-
pflichten. Schon der begrindete Eindruck, dass eine
Lehrkraft bestimmte Gruppen als minderwertig
oder kriminell beurteilt, stellt ein Dienstvergehen
dar, weil dadurch das Vertrauen in ihre Unpartei-

lichkeit zerstért wird.*?

Ina aus der der 6. Klasse berichtet ihrer Klassen-
lehrerin Esra, dass Luise die ,,Corona-Diktatur” mit
der Zeit des Nationalsozialismus verglichen und
gesagt habe, dass das Tragen von Masken gefdhr-
lich sei. Widerspruch der Schiiler*innen habe sie
lacherlich gemacht. Schiiler*innen mit Maske seien
des Unterrichts verwiesen worden. lhre weitere
Teilnahme am Unterricht sei von der Lektire eines
reiBerischen und unwissenschaftlichen ,,Quer-

denker”-Flugblattes abhéngig gewesen.

Luise beeinflusst Schiler*innen unter Ausnutzung
ihrer amtlichen Befugnisse in einer politisch
kontroversen Frage einseitig. Die Gleichsetzung
staatlicher Corona-SchutzmaBnahmen mit der NS-
Diktatur macht staatliches Handeln verdchtlich.
Das VG Freiburg hat daher im Originalfall

die behoérdliche DisziplinarmaBnahme (Kor-

zung der Bezige um 10 Prozent fUr zwei

Jahre) bestdtigt.*

Sollte Esra etwas unternehmen?

JA. Esra sollte aber Uberlegen, wie sie weiter vor-
geht. Sie kann Luise direkt konfrontieren, sich an
den Personalrat, Antidiskriminierungsbeauftrage,
spezielle Meldestellen (beispielsweise nach dem

Hinweisgeberschutzgesetz) oder externe Anlauf-

stellen (siehe Seite 26) wenden, um den Vorfall zu

melden und UnterstUtzung zu erhalten.

Zudem kann sie die Schulleitung informieren. In
Fallen wie hier ist Esra sogar verpflichtet, die
Vorgdnge bei der Schulleitung zu melden, da
Dienstpflichtverletzungen im Raum stehen, die
Schiler*innen gefahrden und die Verfassungs-
treue berUhren. Die Schulleitung mUsste dann

den Sachverhalt aufklaren, die Schulaufsicht
informieren und SchutzmaBnahmen fur betroffene
Schiler*innen einleiten. Reagiert die Schulleitung
nicht oder verharmlost den Vorfall, kann Esra die
Meldestellen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz
(88 2 Abs. 1Nr. 10, 7 Abs. 1 HinSchG) kontaktieren.
FUr mégliche weitere Schritte empfiehlt es sich,
eine rechtliche und strategische Beratung einzu-
holen. Die Schulleitung hat die Pflicht, Esra vor
Repressalien (wie schlechte Beurteilungen oder
Zeugnisse, AusschlUsse aus Gremien oder Mobbing)

zu schitzen.
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Konflikte mit der Schulleitung

Maya ist Lehrerin an einer Gesamtschule. Sie
postet auf Social Media einen Aufruf zu einer Ver-
sammlung mit dem Kommentar: ,Jede Stimme fir
die X-Partei ist eine zu viel. Wir missen jetzt auf-
stehen! #NieWiederlstJetzt". Sie ist nicht als Lehr-
kraft erkennbar. Die Schulleitung leitet dennoch ein

Disziplinarverfahren ein.

Muss Maya DisziplinarmaBnahmen firchten?
Vermutlich NEIN, aber es ist ein Grenzfall, der

von den Umstdnden des Einzelfalls abhangig

ist. Beamt*innen unterliegen auch auBBerhalb

der Schule der Pflicht zu M&Bigung und Zurick-
haltung (§ 33 Abs. 2 BeamtStG), diese wirkt jedoch
abgeschwdcht. AuBBerdienstlich ist ein politischer
Versammlungsaufruf mit parteipolitischer Stellung-
nahme grundrechtlich geschitzt (Art. 8 Abs. 1 GG
und Art. 5 Abs. 15.1GG). Sollte die X-Partei ver-
fassungsfeindliche Positionen vertreten, kann Maya
sich zusatzlich auf ihre Pflicht zur Verfassungstreue
(8§ 33 Abs. 1S. 3 BeamtStG) berufen.

Die Aussage ,Jede Stimme fir die X-Partei ist eine
zu viel" bewegt sich als scharfe, aber noch sachliche
Ablehnung einer Partei im Rahmen der zuldssigen
politischen MeinungsduBerung. Dass Maya nicht

als Lehrkraft erkennbar ist und ihre Amtsautoritat
nicht in Anspruch nimmt, spricht deutlich gegen eine
disziplinarrechtliche Ahndung. MaBgeblich ist damit,
ob das Vertrauen in ihre unparteiische AmtsfUhrung
konkret beeintréachtigt wird, etwa weil Schiler*innen
oder Eltern den Post mit ihr als Lehrerin verbinden
und dadurch berechtigte Zweifel an ihrer Unpartei-
lichkeit im Unterricht entstehen. Bei einem einzel-
nen, sachlich formulierten Post ohne Bezug auf die
Schule, ohne Hetze und ohne verfestigtes Muster
wird ein Gericht voraussichtlich keinen hinreichenden

Vertrauensschaden annehmen.

Ein groBeres Risiko fUr DisziplinarmafBnahmen
bestUnde dann, wenn der Beitrag Teil eines wieder-
holten, besonders polarisierenden oder verfassungs-
feindlichen Auftretens wdre oder nachweislich zu

einem Vertrauensverlust im schulischen Umfeld fUhrt.

Luca plant einen Projekttag Uber Rechtsradikalismus
mit einem externen Bildungstréger. Die Schulleitung
untersagt dies mit der Begriindung: ,,Der Verein ist
zu links, wir missen neutral bleiben. Eine Dienst-
aufsichtsbeschwerde der Eltern kannst Du nicht

gebrauchen."

Muss Luca Dienstaufsichtsbeschwerden firchten?
NEIN. Mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde kénnen
BUrger*innen das persénliche Verhalten (nicht

die sachliche Entscheidung) von Beschdaftigten
rigen, etwa bei diskriminierendem Verhalten. Sie
begrindet einen Anspruch darauf, dass die vor-
gesetzte Stelle prift, ob dieses Verhalten dienst-
rechtlich zu beanstanden ist und ob daher die
Einleitung eines Disziplinarverfahrens angezeigt ist.
Dienstaufsichtsbeschwerden fUhren nur selten zu
dienstrechtlichen Konsequenzen - sie sind in aller

Regel ,formlos, fristlos und fruchtlos".

Muss Luca die Weisung befolgen?

JA. Luca sollte der Schulleitung zwar die Bedenken
gegen die RechtmdBigkeit der Weisung unverzig-
lich mitteilen (sogenannte Remonstration, § 36
Abs. 2 S. 1 BeamtStG). Verbeamtete Lehrkrafte
sind aber grundsdatzlich an dienstliche Anordnungen
gebunden (§ 35 Abs. 1S. 2 BeamtStG). Dies gilt nur

dann nicht, wenn Luca

1. das Remonstrationsverfahren vollstandig durch-
lauft und die dienstliche Anordnung erkennbar
strafbar oder ordnungswidrig ist oder gar eine
Verletzung der Menschenwirde darstellt (§ 36
Abs. 2 S. 4 BeamtStG) oder

2. die dienstliche Anordnung ,offensichtlich rechts-

widrig" ist.*®



Da der staatliche Bildungsauftrag eine kritische Aus-
einandersetzung mit Rechtsradikalismus verlangt, ist
die pauschale Untersagung eines Projekts mit dem
Hinweis auf ,Neutralitat” rechtlich zweifelhaft, aber

nicht offensichtlich rechtswidrig.

Wenn die Remonstration erfolglos ist, mUsste Luca
die Anordnung daher befolgen. Allerdings sollte Luca
sich Mitstreiter*innen suchen, das Thema in die Fach-
oder Schulkonferenz einbringen und pddagogisch an

anderer Stelle in der Schule behandeln.

Untdtigkeit der Schulleitung

Der verbeamtete Lehrer David engagiert sich nicht
nur in seiner schulischen ,Willkommens-AG" fiir
geflichtete Kinder. Einige Eltern bezeichnen ihn
offentlich als ,,Flichtlings-Lobbyisten" und fordern
von der Schulleitung, ihn vom Unterricht abzuziehen.
Die Schulleitung fordert David daraufhin auf, die AG

zu beenden.

Was kann David von der Schulleitung verlangen?
Davids rechtlich zuldssige und pddagogisch vertret-
bare Arbeit darf die Schulleitung nur mit sach-
lichem Grund einschrdnken. Die Schulleitung muss
darUber hinaus im Rahmen ihrer Firsorgepflicht
Beamt*innen bei ihrer amtlichen Tatigkeit und in
ihrer Stellung schitzen (§ 45 S. 2 BeamtStG).

Das heiBBt: Sie darf ihre Beamt*innen nicht gegen-
Uber Dritten bloBstellen.* Sie muss die Vorwirfe
sachlich aufkldren.*” Unbegrindete Angriffe oder
unwahre oder ehrverletzende Behauptungen muss
die Schulleitung klar zurickweisen, etwa durch eine
Klarstellung oder eine Gegendarstellung.*® David
kann dariUber hinaus verlangen, dass die Schulleitung
ihn vor Repressalien, innerdienstlichen BloBstellungen
und Mobbing schitzt.? AuBerdem hat das Land ihm
im Fall rechtlicher Auseinandersetzungen wegen
seines dienstlichen Handelns (auch: Angriffe im
digitalen Raum) Unterstitzung und ggf. Ubernahme

der Rechtsschutzkosten zu gewdhren.>®

Ben meldet der Schulleitung wiederholt, dass auf
dem Schulhof und in den Toiletten Hakenkreuze
geschmiert werden und einige Schijler*innen wieder-

holt den HitlergruB zeigen. Die Schulleitung reagiert

nicht, weil sie um den Ruf der Schule fiurchtet. Sie

weist Ben an, nichts weiter zu unternehmen.

Handelt die Schulleitung hier richtig?

NEIN. Hakenkreuze und HitlergruB3 sind ver-
fassungswidrige Symbole und deren Verwendung
ist strafbar (§ 86a StGB). Dagegen muss die Schul-
leitung vorgehen, auch wenn die Schiler*innen noch

nicht strafmUndig sind.

Was sollte Ben tun?

Ben hat die Pflicht, seine rechtlichen Bedenken
gegen die dienstliche Anordnung im Wege der
Remonstration gegeniber der Schulleitung zu
duBern (8§ 36 Abs. 2 BeamtStG). Ist diese nicht ein-
sichtig, muss er sich an die Schulaufsicht wenden.
Zudem kann sich Ben auBBerhalb des Dienstweges
an eine Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutz-
gesetz richten (8§ 2 Abs. 1Nr. 1, 7 Abs. 1 HinSchG).
Dieses Gesetz schUtzt Ben auch vor Nachteilen
(88 33-39 HinSchG).

Die in dieser Broschire aufgefUhrten Bei-
spiele dienen der Veranschaulichung und
sind rechtlich unverbindlich. Sie ersetzen
keine juristische Beratung. Da jeder Fall

von den konkreten Umstdnden abhdangt,
kann die rechtliche Bewertung im Einzelfall
abweichen. Wir empfehlen daher im Zweifel

stets, professionellen Rechtsrat einzuholen.
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Ursprung und Begriff
des Schulfriedens

ehrkrafte sehen sich oft mit dem nebulésen
L Konzept des ,Schulfriedens” konfrontiert.
Haufig wird es genutzt, um bestimmte Verhaltens-
weisen oder besonders progressives Engagement
einzuschrdnken. Es ist daher wichtig, Ursprung,
rechtliche Bedeutung und Grenzen des Begriffs zu

kennen, damit er nicht missbraucht wird.

Der Begriff des Schulfriedens wurde in den 1970er
Jahren in die Schulgesetze westdeutscher Bundes-
ldnder aufgenommen. Zum einen diente er als
repressives ordnungspolitisches Instrument, um

die zunehmende Politisierung von Schiler*innen
und Lehrkraften zu begrenzen und politische
Betdtigung sowie Werbung in der Schule zu unter-
binden. Zum anderen fungierte er als Befriedungs-
konzept, um festgefahrene bildungspolitische
Auseinandersetzungen (insbesondere um die Schul-

struktur) zu beenden.”

In der Rechtsprechung wird der Begriff heran-
gezogen, um etwa religiése Bekleidung und
Symbole von Lehrkraften (insbesondere das
muslimische Kopftuch®?), religiés motiviertes
Verhalten von Schiler*innen®® oder partei-
politische Betdtigung® zu reglementieren. DarUber
hinaus kann er OrdnungsmaBnahmen gegen
Schiler*innen®® und PersonalmaBnahmen gegen

Lehrkrafte® und Schulleitungen® rechtfertigen.

Daran wird deutlich: Der Schulfrieden markiert die
Schwelle zwischen Padagogik und (Ordnungs-)
Recht. Erst wenn er konkret bedroht ist, dUrfen
statt der grundsdatzlich vorrangigen pddagogischen
Mittel (wie Moderation, Reflexion, Gesprdchs-
regeln) auch OrdnungsmafBnahmen gegen
Schiler*innen, disziplinarische MaBnahmen

gegen Schulpersonal oder behordliche Eingriffe

angewendet werden.

Der Schulfrieden ist ein unbestimmter Rechts-

begriff.>® Die Rechtsprechung definiert ihn als

.Zustand der Konfliktfreiheit und -bewaltigung,
der den ordnungsgemdafBen Unterrichtsablauf
ermoglicht, damit der staatliche Bildungs- und
Erziehungsauftrag verwirklicht werden kann".> Der
ordnungsgemdBe Unterrichtsablauf ist dabei das
zentrale Kriterium: Schulfrieden ist kein Selbst-
zweck, sondern instrumentell: Er ist Bedingung

dafir, dass Unterricht stattfinden kann.

Auslegung des Schulfriedens

+Konfliktfreiheit und -bewdltigung” bedeutet
allerdings nicht Spannungs- oder Konfliktlosigkeit.
Vielmehr ist der Schulfrieden ein Zustand, in dem
Konflikte so bewdltigt werden, dass der Bildungs-
auftrag der Schule erfillt werden kann. Die ent-
scheidende Frage ist: Kann der Konflikt noch sinnvoll
mit pddagogischen Mitteln begleitet und bearbeitet
werden?®°® Deshalb sind fUr die Beurteilung
pddagogische Einschdtzungen und nicht subjektive

Ordnungsvorstellungen maBgeblich.

In der Realitdt ist der Schulfrieden nicht entweder
intakt oder gestért, sondern auf einem Spektrum
einzuordnen: Es gibt Schulen mit robustem Schul-
frieden (wo Konflikte schnell und nachhaltig
gelést werden), mit gefahrdetem Schulfrieden
und mit kollabiertem Schulfrieden. Dabei zeigt
die padagogische Erfahrung und Forschung:
Kompetente und gerechte Konfliktbewdltigung
tragt nachhaltiger zur Wahrung des Schulfriedens

bei als Konfliktvermeidung.



Aspekt
maglich

Regelorientierung

Uberwiegend

Pddagogische Bewiiltigung

Gesprdchsregeln funktionieren

Pddagogische Bewidltigung
nicht mehr méglich

Regellosigkeit oder Gewalt

Unterrichtsbetrieb

Konfliktmanagement

Unterricht findet substanziell

statt; angemessener Anteil fUr

Unterricht wird regelmaBig blockiert;

Konfliktmanagement dominiert

Grundorientierung

seitiges Grundvertrauen

Geteilte Grundregeln und gegen-

Regel-Ablehnung;

Vertrauenszerfall

Konfliktmuster Situativ;

Konflikte verschieben sich

Verfestigt; immer die gleichen

Gruppen in Konflikt

Lehrkraft bewahrt
Moderationsfdahigkeit

Professionelle Rolle

Bei der Beurteilung der Gefdhrdung des Schul-
friedens kénnen obenstehende Aspekte als
Orientierung dienen. FUr Grundrechtseingriffe (wie
die Beschrdnkung der MeinungsduBerungsfreiheit
von Lehrkraften) muss der Schulfrieden regelmaBig
konkret gefdhrdet sein.’" Abstrakte Befurchtungen,
dass politische Diskussionen eskalieren kénnten
oder dass sich Schiler*innen oder Eltern

angegriffen fihlen kdnnten, genigen nicht.

Eine konkrete Gefahr liegt erst dann vor, wenn in
der betroffenen Schule aufgrund substanzieller
Konfliktlagen der Schulfrieden in beachtlicher
Weise gefdhrdet oder gestért ist.%2 Es braucht
tatsdchliche Anhaltspunkte und eine hin-
reichende Wahrscheinlichkeit, dass Konflikte an

dieser spezifischen Schule, in dieser spezifischen

Lehrkraft kann nicht

mehr moderieren

Situation entstehen werden, die eine Intensitat
erreichen, welche den ordnungsgemadfBen Unter-
richtsablauf und die Verwirklichung des Bildungs-
auftrags behindert.

Der Schulfrieden kann weit ausgelegt und repressiv
genutzt werden. Lehrkrafte und Schiler*innen
sollten daher kritisch hinterfragen, wenn unter
Berufung auf ihn untersagt wird, legitime
pddagogische Inhalte zu behandeln oder sich
gesellschaftlich zu engagieren. Sie haben das
Recht und die Verantwortung, den Begriff ernst zu
nehmen und ihn gegen seine Instrumentalisierung
in Stellung zu bringen. Ein wirklich robuster Schul-
frieden entsteht nicht durch das Unterdricken von
Konflikten, sondern durch deren sachgerechte und

mutige Bearbeitung.
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Prinzipien politischer Bildung

ie rechtlichen Grundlagen zeigen: Lehrkrafte
D haben nicht nur das Recht, sondern auch die
Pflicht, demokratische Prinzipien und Werte zu
schitzen und gegen menschenfeindliche Positionen
einzuschreiten. Zugleich besteht im Schulall-
tag haufig Unsicherheit, wie dies padagogisch
professionell und im Sinne guter politischer Bildung
gelingen kann. Die folgenden Prinzipien politischer
Bildung Ubersetzen diesen Rechtsrahmen in Leit-

linien fUr Unterricht und schulische Bildungspraxis.

Der ,,Beutelsbacher Konsens"
(1976): Kein Neutralitdatsgebot

Der ,Beutelsbacher Konsens" gilt seit fast funf
Jahrzehnten als didaktischer Orientierungsrahmen
politischer Bildung in Deutschland. Er ist ein fach-
licher Standard, der facheriUbergreifend anerkannt

ist, aber keine Rechtsnorm. Der Vorwurf eines ,Ver-
stoBes gegen den Beutelsbacher Konsens" ist daher
nicht unmittelbar disziplinarrechtlich relevant. Ent-
scheidend ist: Es handelt sich um einen Minimal-
konsens progressiver und konservativer Stromungen
innerhalb der politischen Bildung der 70er Jahre, der
demokratische Werte und Prinzipien sowie politische
und wissenschaftliche Kontroversitat als produktiv
und selbstverstdandlich voraussetzte. Als Neutrali-
tatsgebot war er nie gemeint. Klar ist im Hinblick auf
den Bildungsauftrag auBBerdem: Positionen, die die
Menschenwiirde angreifen, dirfen nicht als kontroverse
Meinungen oder gar gleichberechtigte Positionen dar-
gestellt oder unwidersprochen stehen gelassen werden.

1. Das Uberwidiltigungsverbot untersagt, Lernende
«im Sinne erwinschter Meinungen zu Uber-
rumpeln und damit an der Gewinnung eines
selbstdndigen Urteils zu hindern®. Hier verlguft
die Grenze zwischen politischer Bildung und
Indoktrination. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
Lehrkrafte unpolitisch sein missen. Im Gegenteil:
Sie dUrfen und sollen fUr demokratische Werte
eintreten — nur nicht ihre persénlichen Meinungen
als einzig richtige darstellen und Lernende dazu

dréngen, diese zu Ubernehmen.

2. Das Kontroversitédtsgebot fordert, dass
kontroverse Themen in Wissenschaft und Politik
auch im Unterricht kontrovers behandelt werden
mUssen: ,Wenn unterschiedliche Standpunkte
unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen
werden, Alternativen unerértert bleiben, ist der
Weg zur Indoktrination beschritten”. Lehrkrafte
sollten eine Korrekturfunktion einnehmen und
.Ssolche Standpunkte und Alternativen besonders
herausarbeiten, die den Lernenden von ihrer
jeweiligen politischen und sozialen Herkunft her

fremd sind".

3. Die Schiiler*innenorientierung verlangt, dass
Lernende befdahigt werden, ,eine politische
Situation und ihre eigene Interessenlage zu
analysieren” und ,nach Mitteln und Wegen zu
suchen, die vorgefundene politische Lage im
Sinne ihrer Interessen zu beeinflussen®”. Dieses
Prinzip zielt auf Handlungsfdahigkeit und demo-
kratische Teilhabe.

Die Frankfurter Erkldrung (2015):

Eine progressive Erweiterung

Die Frankfurter Erkldrung fur eine kritisch-
emanzipatorische politische Bildung konkretisiert
die Prinzipien fUr zeitgemdaBe demokratische
Bildungsarbeit vor dem Hintergrund gesellschaft-

licher Krisen.

1. Krisen als Ausgangspunkt hei3t, dass politische
Bildung sich ,,den Umbrichen und vielfdltigen
Krisen unserer Zeit" — der Klimakrise, sozialer
Ungleichheit oder der Demokratiekrise - stellt

und sie aktiv in ihrer Vielfalt thematisiert.



2. Kontroversitédt geht Uber bloBe Dokumentation
unterschiedlicher Positionen hinaus: Sie
.arbeitet Streitpunkte und grundlegende
Dissense heraus, zeigt Gegensdtze auf und
fordert kritisches Denken”. Eine echte politische
Kontroverse macht unterschiedliche Interessen,
Denkweisen und Alternativen gesellschaftlicher

Entwicklung sichtbar.

3. Machtkritik fordert, Macht- und Herrschafts-
verhdltnisse gezielt zu analysieren und ,,aus-
geschlossene und benachteiligte Positionen
sichtbar” zu machen: Welche gesellschaftlichen
Probleme werden 6ffentlich thematisiert?
Welche Stimmen werden gehért, welche nicht?
Das schlie3t die Reflexion ein, wie AusschliUsse
zwischen privat und 6ffentlich, legitim und

illegitim produziert werden.

4, Reflexivitdt bedeutet Transparenz Uber die
eigene Einbindung: ,Politische Bildung ist selbst
Teil des Politischen, Lernverhdltnisse sind nicht
herrschaftsfrei”. Lehrkréfte sollten daher eine
kritisch-reflexive Position einnehmen, ,die sie
transparent und damit kritisierbar macht”.
Dadurch bieten sie Schutz vor Uberwdltigung
und stdrken das ,Recht auf Eigensinn und

Selbstbestimmung".

5. Ermutigung schafft eine Lernumgebung, die
+Macht- und Ohnmachtserfahrungen thematisiert
und hinterfragt”. Dazu gehért die Beteiligung der
Lernenden an Planung und Reflexion des Lernens.
Politisches Lernen hat neben kognitiven Prozessen
eine leiblich-emotionale Komponente - sie als
Quelle oder Hemmnis von Lernprozessen wahrzu-

nehmen, ist zentral.

6. Verédnderung eréffnet Wege, ,die Gesellschaft
individuell und kollektiv handelnd zu verdndern®.
Politische Bildung zeigt Wege zur Selbst- und
Mitbestimmung auf und erméglicht, das
Bestehende nicht nur mitzugestalten, sondern
auch zu verdndern. Im Handeln entsteht die
Moglichkeit, etwas Neues zu erfahren, zu denken

und zu begrinden.

Fazit: Parteilichkeit fur
demokratische Werte

Der ,Beutelsbacher Konsens" und die ,Frank-
furter Erklarung” zeigen: Politische Bildung war nie
neutral und kann es auch nicht sein. Beide Texte
verpflichten nicht zur Neutralitdt gegenUber demo-
kratiefeindlichen Positionen, sondern zur Parteilich-
keit fUr die Demokratie. Als didaktische Leitlinien
zeigen sie, wie Lernende zu mindigem, kritischem
Denken befdhigt und zur aktiven Gestaltung einer
demokratischen Gesellschaft ermdchtigt werden
kénnen und sollen. Wer daraus eine vermeintliche
Neutralitatspflicht konstruiert, missversteht oder
missbraucht diese Grundlagen und gefdhrdet

damit den demokratischen Bildungsauftrag.

Dieser Auftrag endet nicht an der Klassenzimmer-
tur. Das spiegelt sich auch im bildungspolitischen
Diskurs um politische Bildung, Demokratie- und
Menschenrechtsbildung wider. Wahrend die Hof-
geismarer Erklarung (2018) politische Bildung ,als
Querschnittsaufgabe von Schule und Erziehung”
sowie ,Unterrichtsprinzip fUr alle Fdcher, in der
konsequenten Umsetzung von Kinderrechten,
durch wirksame und transparente Formen der
Mitbestimmung" definierte, reagierte die KMK
2018 mit den aktualisierten Empfehlungen ,Demo-
kratie als Ziel, Gegenstand und Praxis historisch-
politischer Bildung und Erziehung in der Schule”
und ,Menschenrechtsbildung in der Schule” auf
politische Herausforderungen. Darin betont sie die

Rolle der Schule als ,Ort gelebter Demokratie".

Pddagogisches Handeln soll von demokratischen
Werten getragen sein, die sich aus Grund- und
Menschenrechten ableiten. Demokratie soll in allen
Fachern, in der Schulentwicklung, in Beteiligungs-
strukturen und im téglichen Miteinander erfahrbar
werden. Es gilt, sie im Kollegium, im Elternkontakt
und im Unterricht konsequent zu leben und zu
schitzen. Die Handlungsempfehlungen ab Seite
24 zeigen, wie aus diesem Anspruch gelebte Praxis

werden kann.
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Faktenbasis statt Fake News -
Wissenschaftsorientierung in

der Schule

uch Wissenschaftsorientierung ist ein
A didaktisches Prinzip in der politischen Bildung.
Sie schitzt vor Indoktrination und sollte handlungs-
leitend sein fUr Bildung in einer demokratischen
Gesellschaft. Kontroversen in der Schule abzubilden
bedeutet nicht, Rdume fUr die Reproduktion von

Wissenschaftsfeindlichkeit zu eréffnen.

Das zeigt sich am Beispiel Klimawandel: Die Tat-
sache, dass der Mensch durch sein Handeln das
Klima beeinflusst, ist wissenschaftlich spatestens
seit den neuesten Berichten des Weltklimarates
unumstritten. Hierzu muss keine Kontroverse im
Unterricht hergestellt werden. Die Frage, wie wir
als Gesellschaft darauf reagieren, kann aber durch-

aus kontrovers diskutiert werden.

Das Problem: Desinformation
und Anfeindungen verunsichern

Wissenschaftsfeindlichkeit nimmt zu. Laut ,Welt-
risikobericht 2024" des Weltwirtschaftforums
(WEF) gehodren Falsch- und Desinformationen zu
den groéBten globalen Risiken. Eine grofBe Mehr-
heit in Deutschland fordert konsequenteres Vor-
gehen dagegen - besonders Schiler*innen. Laut
einer reprdsentativen Greenpeace-Studie von 2025
winschen sich 80 Prozent der 16-25-Jdhrigen in
Deutschland eine intensivere Auseinandersetzung
mit Falschnachrichten im Unterricht. Uber 60 Pro-
zent winschen sich ein hdrteres Vorgehen gegen

Fake News.

Auch Anfeindungen gegen Forschende nehmen zu.
Sie reichen von Online-Beldstigung Uber verbale
Bedrohungen bis hin zu physischen Angriffen, wie
Umfrageergebnisse des Alexander von Humboldt
Instituts fUr Internet und Gesellschaft (2024)
zeigen. Weitere Studien belegen: Fast jede*r Zweite

wurde im Netz schon einmal beleidigt. Betroffen

sind - online wie offline - alle, die faktenbasiert
argumentieren (wollen). Wissenschaftsfeind-
lichkeit geht Hand in Hand mit Fake News und
sogenannten Deepfakes, Kl-generierte Fdlschungen
in Bildern, Videos und Audiodateien. Das Problem:
Lehrende und Schiler*innen werden immer
unsicherer, halten sich zurick und misstrauen

zunehmend vielen Institutionen.

Was Schulen tun kénnen

FUr Schulen ergibt sich ein klarer Bildungsauftrag,
jungen Menschen einen Kompass mitzugeben,
damit sie nicht im Nebel der Desinformationen
verloren gehen. Schulen sollen sichere Orte sein,
wo faktenbasiert gelernt werden kann. Sie mUssen
Gelegenheiten bieten, um Manipulationen zu
durchschauen und sachliche Debatten zu Uben.

So entwickeln Schiler*innen Resilienz und werden
zu wertebasiertem Handeln angeregt. Wenn zum
Beispiel der Klimawandel geleugnet wird - ein
typisches rechtspopulistisches Narrativ — steht das
der wissenschaftspropddeutischen Arbeitsweise an
Schulen entgegen. Ernsthafte Klimaprojekte, die
die ganze Schulgemeinschaft einbeziehen, setzen

hier wichtige Zeichen.

Was Lehrkrafte tun kénnen

Wissenschaftsfeindlichkeit lasst sich durch
politische Bildung, eine demokratische Schul-
entwicklung und schulweite Konzepte wie die
«Bildung fur nachhaltige Entwicklung” (Whole
School Approach) begegnen. Dies schafft ideale
AnknUpfungspunkte, zumal Jugendliche Nach-



haltigkeitsthemen als besonders relevant bewerten

(Greenpeace 2025). Zudem gewinnt die (kritische)

Medienbildung im digitalen Zeitalter an Bedeutung.

Lehrkrafte kénnen attraktive Lernfelder schaffen,
indem sie rhetorische Tricks und Kommmunikations-
strategien in der wissenschaftsfeindlichen
Propaganda aufdecken — etwa anhand der
.Strohmann-Argumentation”, bei der Argumente
absichtlich verzerrt, Ubertrieben oder falsch dar-
gestellt werden, um sie leichter angreifen zu
kénnen. (Ein Beispiel: Person A will den Fleisch-
konsum reduzieren, Person B Ubertreibt: ,,Du willst
also, dass wir alle nur Salat essen und hungern?").
Gut belegt ist auch die FUD-Strategie (Fear,
Uncertainty, Doubt), mit der durch Angst und
Zweifel das Vertrauen in gesicherte Fakten unter-

graben und ein gutes Image diskreditiert wird.

Hilfreich ist auch der CRAAP-Test nach Sarah
Blakeslee (2004). Damit lassen sich Informations-
quellen anhand von fUnf Kriterien Uberprifen:
Currency (Aktualitat), Relevance (Relevanz),
Authority (Quelle), Accuracy (Richtigkeit)

und Purpose (Zweck). Er hilft Lehrenden und
Schiler*innen zu beurteilen, wie glaubwirdig und
zuverldssig online gefundene Informationen sind.
Nicht alle Kriterien sind in jeder Situation gleich
wichtig, aber sie bieten einen guten praktischen

Bezugsrahmen.

FUr die Medienpddagogik wichtig, aber auch
herausfordernd ist die Auseinandersetzung mit
Hass und Hetze im Netz. Das beste Mittel gegen
Hate Speech: Solidaritdt zeigen. Laut einer Studie
der ETH Zirich (2021) wirkt respektvolle und sach-
liche Gegenrede, die an das Mitgefuhl appelliert.
Durch Gegenkommentare lassen sich auch die
stillen Mitlesenden beeinflussen. Sie liken dann
seltener Hassreden und Falschaussagen, wodurch
sich deren Reichweite verringert — so werden
Falschaussagen erst gar nicht zu Fake News oder
Deepfakes. Humor oder ein Hinweis auf mégliche

Konsequenzen bewirken hingegen wenig.

Digitale Zivilcourage wird auch auBerhalb
der Schule geférdert: Vereine wie ,ichbinhier”,
HateAid" und die EU-Initiative ,klicksafe" stdrken

gezielt den Zusammenhalt im Netz.

Ausblick

Die Gesellschaft ist weniger gespalten als

viele denken und es gibt wirksame Wege, der
Polarisierung etwas entgegenzusetzen. Wissen-
schaftsorientierung entlastet Lehrkrafte vom
vermeintlichen Neutralitdtsdruck. Kontroversitét
bedeutet keineswegs, Wissenschaftsfeindlichkeit
Raum zu geben - wie das Klimawandel-Beispiel
zeigt. Schulen kdnnen Desinformation entgegen-
treten, indem sie Erfahrungen und Interessen von
Schuler*innen aufgreifen und ihre Urteilsfahigkeit
sowohl faktenbasiert als auch wertegebunden
stdrken. So férdern sie durch wissenschafts-
orientierte, politische (Medien-)Bildung kritisches

Denken und demokratische Haltung.

Quellennach-
weise, Links und
weiterfUuhrende
Literatur
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Handlungsempfehlungen fir

den Schulalltag

m unsere Schulen als Institutionen fur eine

demokratische Gesellschaft zu gestalten und
sie vor antidemokratischen Angriffen zu schitzen,
braucht es den gemeinschaftlichen Einsatz még-
lichst vieler Kolleg*innen und der Schulleitung auf

allen Ebenen und in verschiedensten Situationen.

Gesamtschulische Ebene

Demokratisches Leitbild entwickeln: Ein klares
Bekenntnis der Schule zum demokratischen
Bildungsauftrag hilft allen Kolleg*innen dabei,
diesen Auftrag anzunehmen und individuell Haltung
zu zeigen. Ein Leitbild, das mit allen Beteiligten
gemeinsam entwickelt wurde, kann Kolleg*innen
und der Schule als System bei antidemokratischen

Angriffen Orientierung bieten.

Schutzkonzepte etablieren: Schutz- und Pra-
ventionskonzepte kdnnen nicht nur gegen
sexualisierte Gewalt, sondern auch gegen Dis-
kriminierung und gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit ausgerichtet sein. Sie verankern
Antidiskriminierung strukturell, etablieren einen
klaren und verbindlichen Verhaltenskodex sowie
schulinterne Fortbildungen und eine regelmdaBige

Uberprifung.

Krisenplan/Handlungsleitfaden erstellen: Schul-
interne Vereinbarungen Uber klare Handlungsketten
fir den Umgang mit Einschichterungsversuchen,
Beschwerden und Meldeportalen geben Sicherheit:
Wer ist Ansprechperson? Wie dokumentieren wir?
Woann informieren wir die Schulleitung, die Schul-
aufsichtsbehdrden, den Personalrat, die Gewerk-
schaft, externe Beratungs- und Unterstitzungs-

strukturen oder gar die Polizei?

Fortbildungen organisieren: Fortbildungen innerhalb
oder aufBerhalb der Schule zu politischer Bildung
als Querschnittsaufgabe aller Facher, zu demo-

kratischer Schulentwicklung, zum Umgang mit

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Dis-
kriminierungen oder zu rechtlichen Fragen schaffen
Handlungssicherheit und geben Anregungen fur die

Weiterentwicklung der Schule.

Netzwerke bilden: Die Zusammenarbeit mit
demokratischen und zivilgesellschaftlichen
Organisationen starkt Schulen in der Erfillung
ihres demokratischen Bildungsauftrages (siehe
Seite 26).

Pddagogische Ebene

Demokratisierung von Schule: Schule braucht
demokratische Strukturen und aktive Beteiligung:
bei Gremien, Schulentwicklung, Curriculum und
Transparenz bei der Notengebung. Feedback durch
Schuiler*innen und regelmdBige Klassenrdte ermég-
lichen Partizipations- und Selbstwirksamkeits-
erfahrungen, die eine nachhaltig demokratische

Pragung bedeuten kénnen.

Achtung: Scheinpartizipation kann das Gegenteil
bewirken, Frust und antidemokratische Haltungen
féordern. Daher kommt es bei Beteiligung immer auf

Glaubwirdigkeit an!

Zusammenhalt férdern und Erfahrungen teilen:
RegelmdBige Formate zum kollegialen Austausch
Uber herausfordernde Situationen, demokratische
Unterrichtspraxis und Einschichterungsversuche
stdarken Lehrer*innen in ihrem demokratischen

Engagement. Niemand sollte allein bleiben.

Beziehung schléigt Ideologie: Beziehungsarbeit
ist fir den Umgang mit autoritar geprdagten
Menschen besonders wichtig, solange sie noch
kein geschlossenes Weltbild haben. Und auch fir
Betroffene von Diskriminierung gilt: Nur wenn
Lehrer*innen als Vertrauenspersonen wahr-
genommen werden, kdnnen sie angesprochen

werden und UnterstiUtzung leisten.



Unterrichtsebene

Demokratische Prinzipien im Unterricht:

* Eine konstruktive Diskussionskultur etablieren,
in der kontroverse Themen kritisch erortert
werden kénnen.

e Vielfalt von Perspektiven - insbesondere
marginalisierten — in Materialien und Dis-
kussionen sichtbar machen.

e Grenzen der Kontroversitdt verteidigen — wo
Menschenwirde oder demokratische Grundwerte
verletzt werden, klar widersprechen. (s.u.)

* Neue, ungewohnte Standpunkte der Lernenden
einbeziehen und gemeinsam reflektieren, welche

Stimmen gehdrt wurden und welche nicht.

Umgang mit verfassungs-
feindlichen Zwischenfdllen

1. Sofort reagieren und Haltung zeigen: Schweigen
wird als Zustimmung verstanden: ,Dies(e
AuBerung) widerspricht unserem Grundgesetz
und den Werten unserer Schulgemeinschaft.”
Historische, rechtliche und gesellschaftliche
Erlaguterungen ermdglichen eine Kontextuali-

sierung — zur Not im Nachgang.

2. Betroffene schiitzen: Die Betroffenen sind
oft zu wenig im Blick. Gibt es in der akuten
Situation betroffene Schiler*innen, Eltern oder

Lehrer*innen, die es zu schitzen gilt?

3. Personliche Gespréche nutzen, um Hintergrinde
und EinflUsse herauszufinden (Eltern, Peers,

Social Media) und aktiv einzuordnen.

4. Auseinandersetzung filhren: Kritik GuBern,
Konflikte wagen und demokratische Alternativen
aufzeigen, die Menschenwirde und demo-

kratische Werte achten.

5. Dokumentation: Namen und Kontaktdaten
von Zeug*innen und Beweismaterial in einem
Geddchtnisprotokoll festhalten, ggf. auch die

Schulleitung informieren.

Bei Elternbeschwerden oder
Einschiichterungsversuchen

1. Ruhig bleiben und Bildungsauftrag erkléren: Lass
Dich nicht in die Defensive drdngen — Demo-
kratiebildung ist verfassungsrechtlich vor-
geschrieben. Erldutere, dass Du die Prinzipien
des Beutelsbacher Konsenses beachtest und
deine Dienstpflicht erfullst.

2. Unterstiitzung holen: Informiere Schulleitung,

Kollegium oder Gewerkschaft.

3. Dokumentieren: Halte Gesprdche und Vorfdlle
schriftlich fest.

4. Rechtsschutz nutzen: Als GEW-Mitglied
hast Du Anspruch auf Rechtsberatung und
-schutz. Wichtig: vor der Einschaltung einer
Anwadltin*eines Anwalts eine Rechtsschutzzusage
bei der GEW einholen. Sie vermittelt bei Bedarf

eine erfahrene Rechtsvertretung.

Wenn Du (noch) allein bist

® Suche Dir mindestens eine verbiUndete Person
(z.B. Vertrauenslehrer*in, Schulsozialarbeit,
Personalrat), mit der Du Fdalle vertraulich
besprechen kannst.

* Nutze gewerkschaftliche oder externe
Beratungsangebote.

e Dokumentiere konsequent, um bei spdteren

Angriffen nicht isoliert dazustehen.

Haltung zeigen!

Politische Bildung gehort zum Kern unseres
Bildungsauftrags. Dazu braucht es klare Haltungen,
gemeinsame Schutz- und Kommmunikationsstrukturen,
(Zeit-)Raume fUr Austausch und Fortbildung sowie
Mut zu offenem, respektvollem Dialog. Wenn wir
demokratische Prinzipien in Unterricht und Schulent-
wicklung fest verankern, erfahren Schiler*innen, dass
ihre Stimme zdhlt und Vielfalt bereichert. Jede klare
Reaktion auf Diskriminierung, jedes unterstiutzende
Wort fUr Betroffene und jede pddagogische Ent-
scheidung zugunsten von Menschenwirde ist ein Bei-

trag zur demokratischen Kultur der Schule.
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Wie und wo geht's weiter?

Beratung und Vernetzung

Ortliche Personalréte: E E

Personalrdte sind die Interessenvertretungen der Beschdftigten im Offentlichen Dienst. H
Sie Uberwachen die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, beraten und unterstitzen

Kolleg*innen bei Problemen und Beschwerden und vertreten die Interessen der Lehrkrafte

=

gegeniber der Dienststellenleitung (Schulleitung, Schulamt, Ministerium). Wenn du nicht

weil3t, welcher Personalrat fir dich zustdndig ist, kannst du bei der GEW nachfragen.

Bundesverband Mobile Beratung:
e (Erst)Beratung im Ernstfall
* Handreichungen & Vortrage

* vermittelt an mobile Beratungsteams in den Regionen

Verband der Beratungsstellen fir Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt:

* Beratung von Betroffenen vor Ort

e mehrsprachig und vertraulich

* kostenlos und unabhdngig von Behérden

E E Netzwerk Demokratie und Courage:
L ﬁ * Projekttage und Fortbildungen
* Beratung fur Menschen in schwierigen Situationen, in denen sie mit Diskriminierung,

E__ Neonazismus oder Demokratiefeindlichkeit konfrontiert sind.

Landeszentralen fiir politische Bildung:
¢ (landesspezifische) Informationen
¢ (Materialien fur) Bildungsformate

e Lokale Projekte im Bereich der politischen Bildung

Landesdemokratiezentren:
* Mobile Beratung im Umgang mit u.a. demokratiefeindlichen Anschauungen
e Opfer- und Betroffenenberatung bei erlebter Diskriminierung

e UnterstUtzung der ,Partnerschaften fUr Demokratie”


https://bundesverband-mobile-beratung.de/
https://verband-brg.de/
https://www.netzwerk-courage.de/
https://www.bpb.de/die-bpb/partner/51452/landeszentralen-fuer-politische-bildung/
https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/121574/46cfe8ce4cf02abb1183145e6c2fdc66/landes-demokratiezentren-im-bundesprogramm-demokratie-leben--data.pdf
https://www.gew.de/

Rechtliche Beratung und Unterstiitzung

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft:
e Gewerkschaftlicher Rechtsschutz
e Fortbildungen

e Bundesweite Vernetzung und Ansprechpartner*innen

Gegenrechtsschutz:
e juristische und finanzielle Unterstitzung

* schnelle Vermittlung

juristischer Unterstitzung

HateAid (als Beispiel fir genannte Meldestellen bei Online-Diskriminierung):
¢ Beratung bei digitaler Gewalt und Unterstitzung bei der Prozesskostenfinanzierung
¢ Informationen zur Rechtslage und méglichen Verbesserungen zur Verfolgung von

digitaler Gewalt

Weitere Informationen

Wissensdatenbank ,,Zusammen fir Demokratie’:
® Durchsuchbare Datenbank, nach Themen sortiert

* Nach Formaten durchsuchbar: Ratgeber, Arbeitshilfen,

Analysen, Schulungsmaterial etc.

Deutsche Vereinigung fiir Politische Bildung (DVPB e.V.):
e Grof3te Interessensvertretung fur politische Bildner*innen in Deutschland
e Stellungnahmen, Materialien, Anregungen

* Bundesweite Vernetzung und Ansprechpartner*innen

Forum kritische politische Bildung:
* Umfangreiche Sammlung

von Bildungskonzepten

und Materialien

Lesetipp: Politische Bildung in reaktiondren Zeiten - Plddoyer fiir eine standhafte Schule:

® 32 reale Fallsituationen mit Handlungsmdglichkeiten
e praktische Hilfen fUr Lehrer*innen und Dozent*innen
* Argumentationshilfen fur Alltagssituationen

e Material fUr systemische Zugdnge sowie zu schulorganisatorischen Fragen

=
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https://www.gew.de/
https://hateaid.org/
https://dvpb.de/
https://www.wochenschau-verlag.de/Politische-Bildung-in-reaktionaeren-Zeiten/41135-Print-41136-PDF
https://gegenrechtsschutz.de/
https://zusammen-fuer-demokratie.de/wissensdatenbank/
https://akg-online.org/arbeitskreise/fkpb-forum-kritische-politische-bildung/bildungskonzepte.html




	Einleitung
	Der Neutralitätsmythos
	Politisches Engagement
	Äußerungen im Unterricht
	Symbole im Unterricht
	Unterstützung von Schüler*-innen
	Konflikte mit Eltern
	Konflikte im Kollegium
	Konflikte mit der Schulleitung
	Untätigkeit der Schulleitung
	Ursprung und Begriff des Schulfriedens
	Prinzipien politischer Bildung
	Faktenbasis statt Fake News – Wissenschaftsorientierung in der Schule
	Handlungsempfehlungen für den Schulalltag
	Wie und wo geht’s weiter?

